
Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 17 der öffentlichen Sitzung am 02.02.2005

Vorlage Nr. 04-V-64-0008

Erneuerung eines Heizkessels im Hallenbad Kostheim

Beschluss Nr. 0018

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 die Erneuerung eines Heizkessels im Hallenbad Kostheim aufgrund der dort festgestellten 
Abgaswerte dringend erforderlich ist.

1.2 sich die Gesamtkosten zur Durchführung dieser Maßnahme laut Kostenaufstellung des 
Hochbauamtes vom 08.11.2004 auf 143.000,00 € belaufen.

1.3 Mittel für die Erneuerung des Heizkessels im Hallenbad Kostheim bei Verrechnungsstelle: 
7.5721.961000.6.513 "Erneuerung eines Heizkessels" im Vermögenshaushalt 2004 in 
Höhe von 143.000 € veranschlagt sind.

1.4 zur Vorbereitung der Maßnahme Planungsmittel in Höhe von 20.000,00 € mit Verfügung 
des Stadtkämmerers vom 03.03.2004 freigegeben wurden.

2. Die für die Durchführung der Maßnahme "Erneuerung eines Heizkessels im Hallenbad 
Mainz-Kostheim" benötigten Restmittel in Höhe von 123.000 € werden bei 
Verrechnungsstelle 7.5721.961000.6.513 kassenmäßig freigegeben.

(antragsgemäß Magistrat 21.12.2004 BP 1130)  

Dem Magistrat Wiesbaden,          . 02.2005
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Bohlmann
 

Der Magistrat Wiesbaden,           .02.2005
   -16- im Auftrag

1. Dezernat IV
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:
Dezernat I/52 und Dezernat III Jeske-Lipps
mit der Bitte um Kenntnisnahme  
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